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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1994

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §93 Abs1;

Beachte

Besprechung in ZVR 1995/7,8 S 217-218;

Rechtssatz

Dem § 93 Abs 1 StVO kann nicht entnommen werden, daß die Bestreuung der Gehsteige bei andauerndem Regen mit

Eisbildung unterbleiben darf, zumal sich diese Maßnahme gerade in einer solchen Situation im Interesse eines

geordneten Fußgängerverkehrs als besonders notwendig erweist.
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